
GZ. RV/7500106/2018

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch die Richterin Ri in der
Verwaltungsstrafsache gegen Bf, wegen Verletzung von § 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 2
Wiener Parkometergesetz 2006 über die Beschwerde des Beschuldigten vom 13. Februar
2018 gegen das Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien, Magistratsabteilung 67
- Parkraumüberwachung, vom 16. Jänner 2018, Geschäftszahl MA 67-PA-920395/7/1

zu Recht erkannt:

I. Gemäß § 50 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) wird der Beschwerde
Folge gegeben, das angefochtene Straferkenntnis ersatzlos aufgehoben und das
Strafverfahren gemäß § 45 Abs. 1 Z 2 VStG eingestellt.

II. Gemäß § 52 Abs. 8 VwGVG hat der Beschwerdeführer keinen Beitrag zu den Kosten
des Beschwerdeverfahrens zu leisten.

III. Eine Revision durch die beschwerdeführende Partei wegen Verletzung in Rechten nach
Art. 133 Abs. 6 Z 1 B-VG ist gemäß § 25a Abs. 4 VwGG kraft Gesetzes nicht zulässig.

IV. Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine ordentliche Revision
durch die belangte Behörde nach Art. 133 Abs. 6 Z 2 B-VG nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Mit dem im Spruch angeführten Straferkenntnis vom 16.01.2018 wurde der
Beschwerdeführer (in der Folge kurz Bf. genannt) als zur Vertretung nach außen berufener
Geschäftsführer der Zulassungsbesitzerin, der Firma Firma (Firmenbuchnummer FBNr),
nach § 2 Wiener Parkometergesetz 2006 iVm § 4 Abs. 2 Wiener Parkometergesetz
2006, LGBl. für Wien Nr. 9/2006 bestraft, weil er dem näher bezeichneten Verlangen
der belangten Behörde nach Erteilung der Auskunft, wem ein näher bezeichnetes
Fahrzeug überlassen gewesen sei, sodass es zu einem näher bezeichneten Zeitpunkt in
einer örtlich bezeichneten gebührenpflichtigen Kurzparkzone in Wien abgestellt gewesen
sei, nicht entsprochen habe, weil die Auskunft nicht erteilt worden sei.

Gemäß § 4 Abs. 2 Parkometergesetz 2006 wurde über den Bf. eine Geldstrafe in Höhe
von 60,00 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit 12 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe verhängt.
Ferner wurde ihm gemäß § 64 VStG ein Betrag von 10,00 Euro als Beitrag zu den Kosten
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des Strafverfahrens auferlegt, womit sich der zu zahlende Gesamtbetrag auf 70,00 Euro
belief.

Die genannte Zulassungsbesitzerin wurde für die mit diesem Bescheid über den zur
Vertretung nach außen berufenen Bf. verhängten Geldstrafe und die Verfahrenskosten
sowie für sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen gemäß § 9 Abs. 7 VStG zur
ungeteilten Hand zur Haftung herangezogen.

Zur Begründung wird im angefochtenen Erkenntnis wie folgt ausgeführt:

"Gemäß § 2 Abs. 1 Gesetz über die Regelung der Benützung von Straßen durch
abgestellte mehrspurige Kraftfahrzeuge (Parkometergesetz 2006), LGBl Nr. 09/2006
in der geltenden Fassung, hat der Zulassungsbesitzer und jeder, der einem Dritten das
Lenken eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges oder die Verwendung eines mehrspurigen
Kraftfahrzeuges überlässt, für dessen Abstellen gemäß Verordnung des Wiener
Gemeinderates eine Parkometerabgabe zu entrichten war, falls das Kraftfahrzeug in einer
gebührenpflichtigen Kurzparkzone gemäß § 25 StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. l Nr. 99/2005, abgestellt war, dem Magistrat darüber
Auskunft zu geben, wem er das Kraftfahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt überlassen
gehabt hat.

Gemäß § 2 Abs. 2 leg. cit. ist die Auskunft, welche den Namen und die Anschrift
der betreffenden Person enthalten muss, unverzüglich, im Falle einer schriftlichen
Aufforderung binnen zwei Wochen nach Zustellung, zu erteilen; wenn eine solche
Auskunft ohne entsprechende Aufzeichnungen nicht erteilt werden könnte, sind diese
Aufzeichnungen zu führen.

Gemäß § 4 Abs. 2 leg. cit. sind Übertretungen des § 2 als Verwaltungsübertretungen mit
Geldstrafen bis zu 365 Euro zu bestrafen.

Gemäß § 9 Abs. 1 Verwaltungsstrafgesetz 1991-VStG, BGBl. Nr. 52/1991 in der geltenden
Fassung, ist für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften durch juristische Personen
oder eingetragene Personengesellschaften, sofern die Verwaltungsvorschriften nicht
anderes bestimmen und soweit nicht verantwortliche Beauftragte (Abs. 2) bestellt sind,
strafrechtlich verantwortlich, wer zur Vertretung nach außen berufen ist.

Gemäß § 9 Abs. 7 leg. cit. haften juristische Personen und eingetragene
Personengesellschaften sowie die in Abs. 3 genannten natürlichen Personen für die
über die zur Vertretung nach außen Berufenen oder über einen verantwortlichen
Beauftragten verhängten Geldstrafen, sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen und
die Verfahrenskosten zur ungeteilten Hand.

Wie der Aktenlage entnommen werden kann, wurde die Aufforderung zur Bekanntgabe
des Fahrzeuglenkers vom 10.10.2017 durch Hinterlegung und Bereithaltung zur Abholung
am 17.10.2017 zugestellt.

Die Frist zur Erteilung der Lenkerauskunft begann daher am 17.10.2017 und endete am
31.10.2017.
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Innerhalb dieser zweiwöchigen Frist wurde der Behörde keine Auskunft erteilt. 

Mittels Strafverfügung vom 9.11.2017 wurde Ihnen, als zur Vertretung nach außen
berufene Person der Zulassungsbesitzerin, die gegenständliche Verwaltungsübertretung
angelastet.

In dem dagegen erhobenen Einspruch vom 27.11.2017 brachten Sie vor, dass Ihnen
nie ein Verlangen zur Auskunft zugestellt worden ist. Sie hatten das Fahrzeug zum
gegenständlichen Zeitpunkt Frau Frau zur Nutzung überlassen. Daher beantragen Sie,
das Verfahren gegen Sie einzustellen.

Mit Schreiben vom 1.12.2017, zugestellt am 7.12.2017 durch Hinterlegung und
Bereithaltung zur Abholung, wurden Ihnen die genauen Zustelldaten der Aufforderung
zur Bekanntgabe des Fahrzeuglenkers sowie eine Kopie des dazugehörigen Kuverts zur
Kenntnis gebracht und Ihnen die Möglichkeit geboten, einen konkreten Zustellmangel
geltend beziehungsweise glaubhaft zu machen.

In Ihrer Stellungnahme vom 15.12.2017 brachten Sie im Wesentlichen vor, dass Sie bei
Ihrem Einspruch vom 24.11.2017 einen Lenker bekannt gegeben haben. Die Aufforderung
zur Bekanntgabe des Fahrzeuglenkers ist der Firma, AdrFirma zugestellt worden, jedoch
wird diese Abgabestelle seit über einem Jahr nicht mehr verwendet und darüber hinaus
besteht ein Nachsendeauftrag.

Hierzu wird Folgendes mitgeteilt:

Die Aufforderung zur Bekanntgabe des Fahrzeuglenkers vom 10.10.2017 erging an
die im Firmenbuch eingetragene Geschäftsanschrift der Zulassungsbesitzerin des
gegenständlichen Fahrzeuges. Gemäß dem zugehörigen Zustellnachweis (Rückschein)
wurde das Dokument nach einem Zustellversuch, der am 16.10.2017 stattfand, bei
der Post-Geschäftsstelle Post Ort hinterlegt und dort ab 17.10.2017 zur Abholung
bereitgehalten. Eine Verständigung über die Hinterlegung wurde in die Abgabeeinrichtung
eingelegt.

Bei dem Postrückschein im Sinne des § 22 Zustellgesetz handelt es sich um eine
öffentliche Urkunde, die nach § 47 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG)
in Verbindung mit § 292 ZPO die Vermutung der Richtigkeit und Vollständigkeit für sich
hat. Diese Vermutung ist widerlegbar, wobei die gegenteilige Behauptung entsprechend
zu begründen ist und geeignete Beweise anzuführen sind, welche die vom Gesetz
aufgestellte Vermutung zu widerlegen vermögen. Derartige Beweise wurden von Ihnen
jedoch nicht vorgebracht.

Das Vorliegen eines für den in Rede stehenden Zeitraum gültigen Nachsendeauftrages ist
somit weder aus der Aktenlage ersichtlich noch wurde es von Ihnen glaubhaft gemacht.

Auf Grund der Aktenlage ist somit nicht erkennbar, dass der Zustellvorgang der
Aufforderung zur Bekanntgabe des Fahrzeuglenkers nicht gesetzesgemäß erfolgt wäre.
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Zweck einer Lenkerauskunft besteht darin, den Lenker zur Tatzeit ohne Umstände
raschest festzustellen, somit ohne weitere Ermittlungen als identifiziert zu betrachten und
zur Verantwortung ziehen zu können.

Die Frist zur Erteilung einer Lenkerauskunft ist eine gesetzliche Frist und somit nicht
erstreckbar.

Die Nennung eines Fahrzeuglenkers nachdem bereits eine Strafe wegen Nichterteilung
einer Lenkerauskunft ausgesprochen wurde (Strafverfügung vom 9.11.2017) kann
nicht als ordnungsgemäße Erteilung der Lenkerauskunft anerkannt werden. Die
nachträgliche Bekanntgabe des Fahrzeuglenkers setzt somit die gegenständliche
Verwaltungsübertretung nicht außer Kraft.

Die Nichterteilung bzw. die unrichtige, unvollständige oder nicht fristgerechte Erteilung
dieser Lenkerauskunft ist nach § 2 des Parkometergesetzes 2006, LGBl. für Wien Nr.
9/2006, in der geltenden Fassung (Verletzung der Auskunftspflicht) strafbar.

Durch die Nichterteilungen der verlangten Auskunft innerhalb der gesetzlichen Frist sind
Sie der Ihnen vom Gesetz auferlegten Verpflichtung nicht nachgekommen.

Da zum Tatbestand der Ihnen vorgeworfenen Verwaltungsübertretung weder
der Eintritt eines Schadens noch einer Gefahr gehört, handelt es sich bei dieser
Verwaltungsübertretung um ein Ungehorsamsdelikt im Sinne des § 5 Abs.1 VStG
1991. Nach dieser Gesetzesstelle ist Fahrlässigkeit - die im gegenständlichen Fall
zur Strafbarkeit genügt - bei Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgen
eines Gebotes dann ohne weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand dieser
Verwaltungsübertretung der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und
der Täter nicht glaubhaft macht, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift
kein Verschulden trifft. Es besteht daher in solchen Fällen von vornherein die Vermutung
eines Verschuldens zumindest in Form fahrlässigen Verhaltens, welche jedoch vom Täter
widerlegt werden kann. Es ist Sache des Beschuldigten, initiativ alles darzulegen, was
seiner Entlastung dienen kann.

Sie brachten keine Gründe vor, um ihr mangelndes Verschulden darzutun, und es waren
auch aus der Aktenlage keine Umstände ersichtlich, dass Sie an der Begehung der
Verwaltungsübertretung kein Verschulden träfe, weshalb von zumindest fahrlässigem
Verhalten auszugehen ist. 

Somit sind sowohl die objektiven als auch subjektiven Voraussetzungen der Strafbarkeit
als erwiesen anzusehen.

Gemäß § 19 Abs. 1 Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG sind die Bedeutung des
strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch
die Tat Grundlage für die Bemessung der Strafe.

Die der Bestrafung zugrundeliegende Handlung schädigte in nicht unerheblichem Maße
das Interesse an der raschen Ermittlung der im Verdacht einer Verwaltungsübertretung
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stehenden Person, dem die Strafdrohung dient, weshalb der objektive Unrechtsgehalt der
Tat, selbst bei Fehlen sonstiger nachteiliger Folgen, nicht gering war.

Auch bei Annahme ungünstiger Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfälliger
Sorgepflichten ist die Strafe nicht überhöht, soll sie doch in ihrer Höhe geeignet sein, Sie
von der Begehung weiterer gleichartiger Übertretungen abzuhalten.

Als mildernd wurde berücksichtigt, dass hieramts keine verwaltungsstrafrechtlichen
Vormerkungen nach dem Parkometergesetz 2006 vorliegen. 

Unter Bedachtnahme auf die Strafzumessungsgründe und den bis zu 365 Euro
reichenden Strafsatz sowie den Unrechtsgehalt der Tat ist die verhängte Geldstrafe als
angemessen zu betrachten.

Der Ausspruch über die Kosten des Verwaltungsstrafverfahrens ist im § 64 VStG
begründet."

Gegen dieses Erkenntnis erhob der Bf. rechtzeitig am 13.02.2018 Beschwerde, in der er
wie folgt ausführt:

"Ich erhebe gegen das o.a. Straferkenntnis vom 16.1.2018, zugestellt am 5.2.2018, binnen
offener Frist das Rechtsmittel der Beschwerde. Ich begründe das damit, dass seitens
der das Straferkenntnis ausstellenden Behörde auf meine Argumente, die ich bei meinen
Einspruch angeführt habe, nicht eingegangen wurde und eine lebensfremde verzerrte
Darstellung des Sachverhaltes Grundlage der Begründung der Behörde war. 

Ich habe im wesentlichen ausgeführt, das mir eine Aufforderung zur Bekanntgabe des
Fahrzeuglenkers an folgende Adresse zugestellt wurde: Firma, AdrFirma (Erstmalig habe
ich das durch die Beilage zum Vorhalt erfahren). 

Die Firma befindet sich in Liquidation und ich bin der vom Landesgericht Wiener Neustadt
bestellte Liquidator. Die oben angeführte Adresse wird seit über einem Jahr nicht mehr
verwendet und es ist dort auch nie jemand von der Firma anwesend. Die Adresse
wird seit über einem Jahr von einer anderen Firma verwendet und es besteht ein
Nachsendeauftrag an meine Adresse. Diese Tatsache müsste dem Zusteller bekannt sein.
Da die Firma seit mehr als einem Jahr keinerlei Geschäftstätigkeit mehr entwickelt hat und
sich in Liquidation befindet, wurde die Geschäftsadresse im Firmenbuch nicht geändert,
jedoch bin ich dort als Liquidator ausgewiesen. Dies hat die Behörde offensichtlich
erkannt und hat die Strafverfügung an meine Adresse, AdrBf, gesendet.   Es war somit
der Behörde die richtige Adresse bekannt. Daher ist es unverständlich, warum nicht eine
neuerliche Aufforderung zur Lenkerauskunft an die von der   Behörde als richtig erkannte
Adresse - oder wie im gegenständlichen Fall der Strafverfügung an beide Adressen -
übersendet wurde, zumal der Zustellungsmangel an die Adresse Firma, AdrFirma erkannt
wurde, denn sonst wäre die Strafverfügung nicht an die   richtige Adresse gesendet
worden. 

Diese Tatsache wurde in der Begründung zum Straferkenntnis einfach negiert. Darüber
hinaus hat die Behörde beurteilt "Sie brachten keine Gründe vor, um ihr mangelndes
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Verschulden darzutun, und es waren auch aus der Aktenlage keine Umstände ersichtlich,
dass sie an der Begehung der Verwaltungsübertretung kein Verschulden treffe, weshalb
von zumindest einem fahrlässigen Verhalten   auszugehen ist."      Dies ist unrichtig, weil
es den realen Lebensumständen nicht entspricht. Die Behörde hat offensichtlich erkannt,
aber nicht eingestanden, dass die ursprüngliche Zustelladresse de facto nicht mehr
existent ist. Sonst wären die weiteren Zustellungen nicht an die richtige Adresse erfolgt. 

Darüber hinaus hätte ich keinerlei Motivation oder Vorteil, eine Lenkererhebung zu
verweigern. Die nunmehrige Eigentümerin des Fahrzeuges, Frau, hatte mit Leihvertrag
das gegenständliche Fahrzeug zum verfahrensgegenständlichen Zeitpunkt bereits in
Nutzung und ist für alle von ihr verursachten Verwaltungsstrafen verantwortlich. 

Ich habe somit weder fahrlässig noch vorsätzlich eine Verwaltungsübertretung begangen,
sondern aufgrund der besonderen Umstände ist die Zustellung zur Lenkerauskunft an
mich nicht erfolgt. 

lch habe auch, als ich erstmalig von dem Vorgang erfahren habe, sofort eine
Lenkerauskunft erteilt. 

Daher beantragte ich, das Verfahren gegen mich einzustellen."

Über die Beschwerde wurde erwogen:

1. Feststellungen:

Das Fahrzeug mit dem behördlichen Kennzeichen Kennz wurde beanstandet, weil
es am 27.07.2017 um 12:59 Uhr ohne gültigen Parkschein in der gebührenpflichtigen
Kurzparkzone Wien 15, Wurzbachgasse geg. 2-8 abgestellt war.

Empfängerin der Aufforderung zur Bekanntgabe des Fahrzeuglenkers vom 10.10.2017
war im verfahrensgegenständlichen Fall die Zulassungsbesitzerin des Kfz Kennz, die
Firma Firma, AdrFirma.

Am 16.10.2017 wurde ein Zustellversuch unternommen und die Verständigung zur
Hinterlegung in die Abgabeeinrichtung eingelegt mit dem Hinweis, dass  das Dokument
ab 17.10.2017 zur Abholung bereit gehalten wird. Nach Ablauf der Frist wurde dieses
Dokument von der Post dem Magistrat wegen Nichtbehebung rückgesendet.

Der Bf. ist, wie aus dem Firmenbuch (Auszug vom 06.11.2017) ersichtlich, als
handelsrechtlicher Geschäftsführer dieser Gesellschaft eingetragen. In dieser
Funktion beauskunftete er dem Magistrat Wien im verfahrensgegenständlichen Fall
nicht fristgerecht, dass das Kraftfahrzeug zum angefragten Tatzeitpunkt an Frau
Frau überlassen worden war. Es wurde vom Bf. nicht bestritten, dass sich das Fahrzeug
mit dem behördlichen Kennzeichen Kennz zum Tatzeitpunkt am angegebenen
Ort befunden hat.

Mit Strafverfügung 9.11.2017, zugestellt an den Bf. persönlich an seiner Privatadresse,
wurde dem Bf. zur Last gelegt, dass er als Zulassungsbesitzer des oben angeführten
Fahrzeuges das Verlangen des Magistrats Wien vom 10.10.2017, innerhalb von zwei
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Wochen ab Zustellung Auskunft zugeben, wem dieses Fahrzeug überlassen wurde, nicht
entsprochen habe.

Anlässlich des innerhalb der Rechtsmittelfrist - und auch innerhalb der gesetzlich
normierten zwei wöchigen Frist ab Zustellung der Aufforderung zur Erteilung der
Lenkerauskunft - erhobenen Einspruches von 24.11.2017 brachte der Bf. vor, dass ihm nie
ein Lenkerauskunftsersuchen zugestellt worden sei. Im gleichen Schreiben nannte er die
Person, der das Fahrzeug zur Nutzung im gegenständlichen Zeitpunkt überlassen wurde.

Mit Schreiben vom 1.12.2017 wurde dem Bf. vorgehalten, dass er im zu GZ 67-
PA-920395/7/1 eingeleiteten Strafverfahren wegen § 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 2
Parkometergesetz 2006, LGBl. für Wien Nr. 9/2006, in der geltenden Fassung keine
Lenkerauskunft eingebracht habe. Es habe am 16.10.2017 gemäß § 17 Abs. 3 ZustellG
ein Zustellversuch stattgefunden, die Aufforderung zur Bekanntgabe des Fahrzeuglenkers
sei am 16.10.2017 hinterlegt und ab 17.10.2017 zur Abholung bereit gehalten worden.
Die zweiwöchige Auskunftsfrist begann daher am 17.10.2017 und endete am 31.10.2017.
Innerhalb dieser gesetzlichen Frist von zwei Wochen sei keine Lenkerauskunft erteilt
worden.

Mit Schreiben vom 15.12.2017 gab der Bf. eine Stellungnahme ab und machte einen
Zustellmangel geltend. Die Zulassungsbesitzerin des Fahrzeuges, die Firma sei in
Liquidation und er sei der vom Landesgericht Wr. Neustadt bestellte Liquidator. An
der Adresse der GmbH sei seit einem Jahr niemand anwesend. Zudem bestehe ein
Nachsendeauftrag an seine private Adresse.

Im Zuge des Ermittlungsverfahrens stellte das Magistrat fest, dass sich die Firma
seit 29.11.2017 sich in Liquidation befinde und der Bf. seit diesem Zeitpunkt als
Liquidator fungiere (Firmenbuchauszug vom 21.12.2017). Weiters wurde dem Bf. zur
Kenntnis gebracht, dass es für den beschwerdegegenständlichen Zeitraum keinen
Nachsendeauftrag gab (Schreiben des Postamtes Ort).

Der im angefochtenen Straferkenntnis vom 16.01.2018 als erwiesen angenommene
Sachverhalt, der Bf. habe als zur Vertretung nach außen Berufener, nämlich
handelsrechtlicher Geschäftsführer der Zulassungsbesitzerin dem schriftlichen Verlangen
der Behörde vom 10.10.2017, zugestellt am 17.10.2017 durch Hinterlegung und
Bereithaltung zur Abholung, innerhalb der Frist von zwei Wochen bekanntzugeben,
wem er das gegenständliche mehrspurige Kraftfahrzeug überlassen gehabt habe,
nicht entsprochen, da die Auskunft nicht erteilt worden sei, wird vom Beschuldigten
in der dagegen erhobenen Beschwerde vom 12.02.2018 entschieden wegen eines
bestehenden Nachsendeauftrages von der Abgabestelle (Firma Firma, AdrFirma als
Zulassungsbesitzerin) an seinen Hauptwohnsitz (ZMR vom 6.11.2017) in Abrede gestellt.
Weiters nannte der Bf. in diesem Schreiben nochmals jene Person (Frau Gasse,Ort), der
das Fahrzeug im verfahrensgegenständlichen Zeitpunkt aufgrund eines Leihvertrages
überlassen worden war.

2. Beweiswürdigung:
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Die Ausführungen des Bf. wonach er die Aufforderung zur Bekanntgabe des
Fahrzeuglenkers nie erhalten habe, stehen im Einklang mit dem im Akt befindenden
Zustellnachweis. Aus diesem ist ersichtlich, dass das Lenkerauskunftsersuchen an
die Firma zugestellt wurde. Das Ersuchen um Lenkerauskunft wurde der Firma an die
Geschäftsadresse zugestellt, wobei diese nicht behoben wurde.

Der Bf. hat erstmals anlässlich der an ihn persönlich adressierten Strafverfügung vom
9.11.2017 von der Existenz eines Lenkerauskunftsersuches des der Firma als
Zulassungsbesitzerin gehörenden Kraftfahrzeuges Kenntnis erlangt.

Im gegen diese Strafverfügung erhobene Einspruch gab der Bf. bekannt, dass er erstmals
vom Lenkerauskunftsersuchen erfahren hat und gab gleichzeitig den Lenkers des
verfahrensgegenständlichen Fahrzeuges bekannt.

3. Rechtliche Beurteilung:

§ 2 Wiener Parkometergesetz 2006 lautet:

(1) Der Zulassungsbesitzer und jeder, der einem Dritten das Lenken eines mehrspurigen
Kraftfahrzeuges oder die Verwendung eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges überlässt, für
dessen Abstellen gemäß Verordnung des Wiener Gemeinderates eine Parkometerabgabe
zu entrichten war, hat, falls das Kraftfahrzeug in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone
gemäß § 25 StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
I Nr. 99/2005, abgestellt war, dem Magistrat darüber Auskunft zu geben, wem er das
Kraftfahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt überlassen gehabt hat.

(2) Die Auskunft, welche den Namen und die Anschrift der betreffenden Person enthalten
muss, ist unverzüglich, im Falle einer schriftlichen Aufforderung binnen zwei Wochen nach
Zustellung, zu erteilen; wenn eine solche Auskunft ohne entsprechende Aufzeichnungen
nicht erteilt werden könnte, sind diese Aufzeichnungen zu führen.

Gemäß § 4 Abs. 2 Wiener Parkometergesetz 2006 sind Übertretungen des § 2 als
Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 365 Euro zu bestrafen.

Gemäß § 9 Abs. 1 Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991 idgF, ist für
die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften durch juristische Personen oder eingetragene
Personengesellschaften, sofern die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen und
soweit nicht verantwortliche Beauftragte (Abs. 2) bestellt sind, strafrechtlich verantwortlich,
wer zur Vertretung nach außen berufen ist.

Gemäß § 9 Abs. 7 leg. cit. haften juristische Personen und eingetragene
Personengesellschaften sowie die in Abs. 3 genannten natürlichen Personen für
die über die Vertretung nach außen Berufenen oder über einen verantwortlichen
Beauftragten verhängten Geldstrafen, sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen und
die Verfahrenskosten zur ungeteilten Hand.

Gemäß § 45 Abs. 1 Z 2 VStG hat die Behörde von der Einleitung oder Fortführung eines
Strafverfahrens abzusehen und die Einstellung zu verfügen, wenn der Beschuldigte
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die ihm zur Last gelegte Verwaltungsübertretung nicht begangen hat oder Umstände
vorliegen, die die Strafbarkeit aufheben oder ausschließen.

Im vorliegenden Fall gilt es daher zu überprüfen, ob die Bestrafung des Bf. wegen
Nichterteilung der Lenkerauskunft nach § 2 Parkometergesetz 2006 durch den
zuständigen Magistrat der Stadt Wien zu Recht erfolgte oder nicht.

Unbestritten ist der Bf. unbeschränkt haftender Gesellschafter der Zulassungsbesitzerin
des gegenständlichen Kraftfahrzeuges.

Als erwiesen ist anzunehmen, dass der Firma die Aufforderung der Behörde, gemäß § 2
Parkometergesetz den/die Fahrzeuglenker zu nennen, dem/denen sie an den jeweiligen
Tagen das Kraftfahrzeug mit dem behördlichen Kennzeichen Kennz überlassen habe,
durch Hinterlegung am 17.10.2017 ordnungsgemäß zugestellt wurde. Die Lenkererhebung
wurde rückgesendet und blieb unbeantwortet.

In weiterer Folge wurde gegen den Bf. persönlich und nicht in seiner Funktion als
Geschäftsführer der Firma am 9.11.2017 eine Strafverfügung erlassen und wurde dieser
wegen Nichtbeantwortung des Lenkererhebungsersuchens bestraft. 

Der Bf. bringt in seinem Einspruch vor, dass er niemals Kenntnis vom
Lenkererhebungsersuchen erlangt hat und nannte gleichzeitig den Lenker.

Voraussetzung für die verwaltungsbehördliche Strafbarkeit ist die Verwirklichung einer
tatbestandsmäßigen und rechtswidrigen Handlung, die dem Bf. auch zum Vorwurf
gemacht werden kann.

Nachdem dem Bf. weder persönlich noch als nach außen zur Vertretung berufene Person
als Geschäftsführer der Firma ein Lenkerauskunftsersuchen tatsächlich zugekommen
noch zugestellt wurde, konnte er die ihm angelastete Verwaltungsübertretung, nämlich als
Geschäftsführer der Firma ordnungsgemäß zugestellten Verlangen der belangten Behörde
vom 10.10.2017, innerhalb von zwei Wochen Auskunft zugeben, wem das Fahrzeug
überlassen wurde, nicht entsprochen zu haben, nicht begangen haben.

Es war daher spruchgemäß zu entschieden.

Kostenentscheidung

Gemäß § 52 Abs. 8 VwGVG sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
beschwerdeführenden Partei nicht aufzuerlegen, wenn der Beschwerde auch nur teilweise
Folge gegeben wird.

Zur Zulässigkeit der Revision

Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision nicht zulässig,
da das Erkenntnis nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche
Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis nicht von der Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu
lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes
nicht einheitlich beantwortet wird.
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Mit dem vorliegenden Erkenntnis weicht das Bundesfinanzgericht nicht von der
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab.

 

 

Wien, am 2. März 2018

 


